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1. Einleitung 
Jedes Kind – egal welcher sozialen oder kulturellen Herkunft – soll eine schöne Kindheit haben! Denn 
jedes Kind verdient eine schöne Kindheit! Das ist unser Credo und dazu leisten wir unseren Beitrag, indem 
wir Wohlfühlräume schaffen – in städtisch geförderten Kitas.  

In einer Welt, in der so vieles im Umbruch ist, wünschen wir uns von Kitarino für die kommenden 
Generationen eine starke Gemeinschaft, die aus vielen individuellen Persönlichkeiten zusammenwächst 
und unsere Welt für alle Menschen gleichermaßen lebenswert gestaltet. Um diese Vision in die Realität 
umzusetzen, braucht es heute glückliche, selbstbewusste und selbstbestimmte Kinder, die sich in Zukunft 
dank ihrer starken Persönlichkeit in der Gesellschaft zurechtfinden.  

In unseren Kitas begleiten wir Kinder auf dem Weg zu einer starken Persönlichkeit. Bei uns lernen sie 
wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für den Erfolg in der Schule, aber auch für das ganze Leben 
wichtig sind. Deshalb fördern wir individuelle Talente, aber auch Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit. 
Bei uns bekommen Kinder die Möglichkeit, ihren Platz innerhalb einer Gruppe zu finden. Dabei lernen sie 
viele soziale Kompetenzen. Dafür schaffen wir eine vertraute Umgebung, in der sie sich geborgen und 
sicher fühlen und zu selbstbewussten und selbstsicheren Menschen heranwachsen.  

Unser Anspruch ist es, unser pädagogisches Konzept und unsere verbindlichen Qualitätsstandards zum 
Wohle des Kindes umzusetzen. Die Kinder vor allen möglichen Formen der Gewalt, sowohl physisch als 
auch psychischer und Missbrauch jeglicher Art zu schützen.  

Aus diesem Grund haben wir ein Kinderschutzkonzept entwickelt, mit welchem wir unseren Anspruch und 
dem gesetzlich geregelten Auftrag zur Wahrung des Kinderwohls der uns anvertrauten Kinder 
nachkommen. Das Schutzkonzept ist für alle unsere Mitarbeiter/innen verbindlich einzuhalten und wird 
bei Neueintritt sowie jährlich geschult.  

Das Kinderschutzkonzept lässt sich in zwei Bausteine aufteilen. Zum einen den Schutz zum Kindeswohl 
außerhalb der Einrichtung nach §8a SGB III. Zum anderen den gleichermaßen wichtigen Auftrag zum 
Schutz vor Kindeswohlgefährdung innerhalb der Kitas durch MitarbeiterInnen (gesetzlich geregelt durch 
§45 SGB III), der Kinder untereinander oder durch externe Dritte. In dem Trägerschutzkonzept gehen wir 
hauptsächlich auf den zweiten Baustein ein. 

 

2. Rechtliche Bestimmungen  
Zur Aufgabe der Jugendhilfe und somit zu jeder Kita gehört nach §1 Absatz 3 Nr.4 SGB III der Auftrag 
das Wohl des Kindes zu wahren und es somit vor Gefahren zu beschützen. Zwischen dem Gesetzgeber 
und öffentlichen Trägern von Betreuungseinrichtungen wurde dieser Auftrag durch §8a und §72a SGB 
VIII gesetzlich geregelt. Dieser sieht vor, die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung durch ein 
Kinderschutzkonzept zum Schutz vor Gewalt zu gewährleisten. Hierbei ist es wichtig, dass die 
Selbstbestimmung sowie das Recht auf Mitbestimmung und Beschwerde seitens der Kinder miteinbezogen 
und berücksichtigt werden.  

Im Bayerischen Bildungs- und Betreuungsgesetz wird hinsichtlich des Kindeswohls der Paragraf 8a und 
SGB III und der Kinderschutz in Artikel 9b noch weiter definiert und nimmt die Wichtigkeit der 
Sexualerziehung, sexueller Bildung und die persönliche Identitätsentwicklung mit auf. Dazu haben die 
Kitas eigene sexualpädagogische Konzepte in ihren Teams erarbeitet.  

Auch Kinder haben Rechte. Diese wurden 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention beschlossen und 1992 
vom Bundestag verabschiedet. Diese Rechte gelten für alle Kinder gleichermaßen und weltweit. Die 
wichtigsten und handlungsführenden sind im Gebäude der Kinderrechte zu finden.  
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Auch wenn die Kinderrechte der UN eine wichtige Grundlage bilden, wurden sie bislang noch nicht im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Und in Deutschland ist selbstverständlich 
das Grundgesetz handlungsführend. Auch im Grundgesetz im Artikel 6 wird explizit das Recht und die 
Pflicht der Eltern aufgeführt, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Der Staat agiert als Kontrollinstanz, 
der die Aufgabe hat, über diese zu wachen und im Zweifel zum Schutze der Kinder zu handeln.  
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2.1 Die sich daraus ergeben Meldepflichten gemäß §8a und §47 SGB VIII  

Gemäß §47, Absatz 1 Nr. 2 SGB VIII muss der Einrichtungsträger Ereignisse oder Entwicklungen, die das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen beeinträchtigen könnten, unverzüglich melden. Meldepflichtig sind 
demnach Ereignisse und Entwicklungen, die den ordnungsgemäßen Einrichtungsbetrieb gefährden oder 
Veränderungen der Konzeption beinhalten.  

Ereignisse oder Entwicklungen, die das Wohl der Kinder beeinträchtigen, sind nicht allgemein gültig 
definiert. Darum kontaktieren unsere Kita-Leitungen bei Beobachtungen unverzüglich die Fachberatung 
und Geschäftsleitung und sprechen das weitere Vorgehen ab.  

 

 

Erfahrungsgemäß können dies folgende Situationen sein: 

▪ Veränderte Rahmenbedingungen durch z.B. extreme Personalausfälle 

▪ Schwere Unfälle/Notarzteinsätze bei Kindern  

▪ Krankheiten mit hohem Infektionsgeschehen (Meldung an das zuständige Gesundheitsamt)  

▪ Straftaten von MitarbeiterInnen  

▪ Aufsichtspflichtverletzungen  

▪ Gefährdung von Kindern durch Fehlverhalten  

▪ Gefährdung Dritter durch Kinderverhalten  

 

 

2.2 Abgrenzung der Meldepflicht an das Landesjugendamt nach § 47 SGB VIII 

 

Nach §8a besteht eine Informationspflicht durch die pädagogischen Fachkräfte an das örtliche 
Jugendamt. Diese grenzt sich von der Meldepflicht nach §47 insofern ab, dass die Informationspflicht 
nach §8a den Schutzauftrag der Kinder bei Kindeswohlgefährdung konkretisiert. Dies bezieht sich in 
erster Linie auf den Schutz eines Kindes in seinem privaten Umfeld außerhalb der Kita, dem nicht mit 
einer Änderung der Rahmenbedingungen in der Einrichtung begegnet werden kann. 
(Verantwortungsbereich der Erziehungsberechtigten oder Dritter.)  

Unverzüglich an das Landesjugendamt zu melden sind Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, 
dass Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen, sowie die bevorstehende Schließung der 
Einrichtung.  

 

Beispiele für meldepflichtige Ereignisse, Entwicklungen nach §47  

 

- Fehlverhalten von Mitarbeiter*innen (oder anderen Personen) 

- Straftaten bzw. Strafverfolgung von Mitarbeiter*innen 

- Besonders schwere Unfälle von Kindern (Einsatz vom RTW) 

- Massive Beschwerden (kindeswohlgefährdender Inhalt und/oder Störung des Betriebsfriedens) 

- Strukturelle und personelle Rahmenbedingungen 
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- Betriebsgefährdende und katastrophenähnliche Ereignisse 

- Grenzverletzendes/übergriffiges Verhalten unter Kindern 

 

Empfänger der Meldung ist das Landesjugendamt. Die Meldung erfolgt unverzüglich durch die 
Geschäftsleitung und kann auf folgenden Wegen erfolgen: 

 

- Schriftlich (per Brief/Mail/Fax)  

- Online-Meldeformular LVR  

- Vor ab Information zunächst telefonisch möglich 

 

 Die Inhalte müssen sein:  

 

- Allg. Angaben zur Meldung 

- Schilderung des Sachverhaltes 

- Stellungnahme und fachliche Einschätzung 

- Weitere Verfahrensschritte durch den Träger 

 

Zweck der Meldung ist die Ausübung der Aufsichtsfunktion durch das Landesjugendamt und der Schutz 
aller Kinder, wenn die Gefahrenlage in der Kita das Kindeswohl aller Kinder der Kita betrifft. 

Die Aufgabe des LJA ist die Abwehr der Gefahr durch die Sicherstellung der Rahmenbedingungen.  

 

Meldepflicht (§ 47 SGB VIII) und Informationspflicht (§ 8a SGB VIII) sind nebeneinander anzuwenden. 

Bei Überschneidungen der Anwendungsbereiche beider Normen besteht demnach eine unverzügliche 
Meldepflicht gegenüber dem Landesjugendamt. 

 

Zuständigkeiten/Verantwortung 

Der Träger, die Kitarino gGmbH ist in der Verantwortung die Initiierung der Meldewege, und die 
unverzügliche Meldungen nach § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII an das zuständige Landesjugendamt 
sicherzustellen.  

Hierfür werden alle neuen Mitarbeiter/innen bei Einstellung und die gesamten Teams jährlich durch die 
Leitung eingewiesen und geschult. Die Leitungsteams werden ebenfalls jährlich durch die Fachberatung 
geschult. Diese Einweisungen sind als Dienstanweisung zu verstehen und die Teilnahme wird durch 
Unterschriften bestätigt. Die Unterschriftenlisten der Teilnehmer zur Erstunterweisung nach Einstellung 
müssen unverzüglich nach Arbeitsbeginn, sowie die Unterschriftenlisten der jährlichen 
Belehrungen/Konzeptionen/Dienstanweisungen jährlich zum neuen Kitajahr der Geschäftsleitung 
vorgelegt und zusätzlich in den Einrichtungen abgelegt/aufbewahrt werden. 

 

Wir streben eine gute Zusammenarbeit, sowohl mit dem örtlichen Jugendamt als auch dem 
Landesjugendamt an und setzen dabei auf intensiven und regelmäßigen Informationsaustausch 
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2.3 Handlungsleitfaden Meldeprozess  

Unsere Kita-Leitungen sind verpflichtet bei Eintreten von Ereignissen und Entwicklungen, die das 
Wohlbefinden und die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen können, unverzüglich die Geschäftsleitung 
und Fachberatung zu informieren. Die Meldung erfolgt dann direkt durch die Geschäftsleitung. Im Plenum 
wird gemeinsam die Gestaltung des weiteren Vorgehens entschieden. 

 

So sieht der Ablauf aus 
 

Verdachtsfall 

Bei einem Verdachtsfall wendet sich die/der MitarbeiterIn immer direkt an die Kita-Leitung. Wichtig ist 
dabei eine lückenlose Dokumentation von Anfang an. Selbst ein ,,Bauchgefühl‘‘ in einer Situation sollte 
ernst genommen, dennoch nicht direkt überbewertet werden.  

Dokumentation und Weiterleitung 

Die Ereignisse, sowie die ersten erfolgten Schritte werden durch die Kita-Leitung ebenfalls dokumentiert 
und an die Fachberatung sowie die Geschäftsleitung gemeldet.  

Abwägung Beratungsgespräch 

Gemeinsam wird abgewogen und entschieden, ob ein Beratungsgespräch nach Paragraf 8a und 8b SGB 
VIII mit einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ durchgeführt wird. Beispielsweise mit einer 
Erziehungsberatungsstelle. 

Beratung mit der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 

Die Fachberatung ist bei den Beratungsgesprächen mit z.B. der IseF anwesend. 

Festlegung von Handlungsschritten 

Nach der Beratung mit der IseF werden Handlungsschritte erarbeitet und terminiert, anschließend 
umgesetzt.  

Meldung an Aufsichtsbehörde 

Die Geschäftsleitung meldet dies vorerst zur Information an die Aufsichtsbehörde der jeweiligen Kita.  

Sollte das Jugendamt informiert werden müssen, erfolgt dies ebenso durch die Geschäftsleitung von 
Kitarino.  

 

3. Interne Vorgehen zur Wahrung des Kinderwohls  
In unserer täglichen pädagogischen Arbeit haben wir den wichtigen Auftrag das Kindeswohl zu 
schützen.  

Auf der Basis der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten beruhend, sprechen 
wir mit ihnen über die Ressourcen und Gefährdungen in den jeweiligen Entwicklungsbereichen. Dabei 
wird die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder beleuchtet. 

Beobachtungsprozesse durch unterschiedliche Beobachtungsbögen sind fest in den pädagogischen 
Ablauf integriert, um stets die Entwicklung der Kinder im Blick zu haben. Hierfür verwenden wir 
unterschiedliche Beobachtungsinstrumente und Situationen wie z.B. gezielte Beobachtungen sowie die 
videobasierte Reflexionsanalyse nach Marte Meo. 
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Mit den dadurch gewonnen Erkenntnissen gehen wir in Form von Teamsitzungen, Groß und Kleinteams, 
in den kollegialen Austausch. Die Kita Leitungen haben hierbei immer die Möglichkeit die Fachberatung 
und die Geschäftsleitung miteinzubeziehen. 

Ergeben sich daraus gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, arbeiten wir mit den 
regionalen Anlauf- und Beratungsstellen zusammen. Bei Bedarf kommt eine erfahrene Fachkraft in die 
Einrichtung die beratend zur Seite steht. Nach Bedarf kommt auch die Fachberatung in die Kita, um die 
Kinder im Alltag zu beobachten.   
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3.1 Handlungsdiagram bei Verdachtsmomenten  
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4. Was ist eine Kindeswohlgefährdung?  
Ist das Wohl des Kindes gefährdet, spricht man von Kindeswohlgefährdung. Da dies ein ,,unbestimmter 
Rechtsbegriff‘‘ ist, wird er nirgendwo genau definiert. Prinzipiell fasst man unter Kindeswohl das 
körperliche, geistige und seelische Wohl eines Kindes zusammen. 

Der Bundesgerichtshof hat einen Beschluss zur Kindeswohlgefährdung veröffentlicht. (Aktenzeichen XII ZB 
149/16). Darin heißt es: 

„Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 Abs. 1 BGB liegt vor, wenn eine gegenwärtige, in 
einem solchen Maß vorhandene Gefahr festgestellt wird, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge 
eine erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. An die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sind dabei umso 
geringere Anforderungen zu stellen, je schwerer der drohende Schaden wiegt.“ 

Nur selten ist Gewalt gegen Kinder eine einmalige Handlung und meist lässt sich dies nicht eindeutig einer 
bestimmten Form von Gefährdung und/oder Misshandlung zuordnen. Körperliche Gewalt hat auch immer 
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Typischerweise ist Kindesmisshandlung eine aus mehreren 
Handlungen und Unterlassungen auf ein Kind einwirkende Situation.  

 

4.1 Formen der Kindeswohlgefährdung 

Vernachlässigung  

Die Grundbedürfnisse eines Kindes nach z.B. Nähe, Versorgung, Schutz und Kleidung wird nicht oder nicht 
ausreichend, bewusst oder unbewusst befriedigt.  

Körperliche Gewalt 

Z.B. durch Schläge und Tritte stattfindende Gewalt. Aber auch durch Unterlassung von Hilfestellung, wenn 
z.B. Wunden und Verletzungen nicht versorgt werden. 

Psychische Gewalt und seelische Misshandlungen  

Alle Handlungen oder Unterlassungen, die das Kind dauerhaft verängstigen, überfordern oder ihnen das 
Gefühl vermitteln, wertlos zu sein. Damit wird die körperliche und psychische Entwicklung beeinträchtigt 
und geschädigt.  

Sexualisierte Gewalt  

Alle sexuellen Handlungen die an oder vor Kindern vorgenommen werden. Dazu zählt auch das Zeigen 
von pornografischen Inhalten wie Videos oder Fotos. Sexualisierte Gewalt geht oft mit einem 
Machtgefälle einher welches unmittelbar oder mittelbar wahrgenommen wird. 

Häusliche Gewalt 

Ist jegliche Art von körperlicher und seelischer oder sexualisierter Gewalt zwischen Erwachsenen in einer 
Paarbeziehung, die von den im Haushalt lebenden Kindern unmittelbar oder indirekt wahrgenommen 
wird. 
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5. Wahrnehmung und Beurteilung gewichtiger Anhaltspunkte  
für eine Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VII  

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind Hinweise oder Informationen über 
Handlungen gegen Kinder und Jugendliche oder Lebensumstände, die das leibliche, geistige oder 
seelische Wohl des Kindes oder Jugendlichen gefährden. Und das unabhängig davon, ob sie durch eine 
missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, 
durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. hierzu 
auch § 1666 BGB) 

 

Diese Gefährdungen können wir wie folgt einteilen: 

Vernachlässigung  

▪ Unterlassene Fürsorge  

▪ Psychische Misshandlungen 

Kindesmisshandlungen:  

▪ Körperliche Misshandlungen 

▪ Seelische Misshandlungen durch z.B. Machtmissbrauch 

Sexueller Missbrauch: 

▪ Sexualisierte Gewalt 

 

Die Anzeichen für eine Gefährdungslage zeigen sich meist in folgenden Bereichen:  

▪ Grundversorgung  

▪ Familiensituation 

▪ Persönliches Verhalten des Kindes 

▪ Erziehungssituation  

 

Im Anhang sind die gewichtigen Anhaltspunkte als Checkliste zusammengefasst. Dabei ist es jedoch 
wichtig, dass jede Situation und jedes Verdachtsmoment immer individuell zu betrachten sind und nicht 
jede etwaige Gefährdungssituation erfasst werden kann. Dennoch soll die Checkliste Anhaltspunkte 
liefern und Hilfestellung geben.  

Ergeben sich aus den oben genannten Bereichen gewichtige Anhaltspunkte, ist zur weiteren Abklärung 
eine insofern erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen.  

Das Ergebnis der Einschätzung des Gefährdungsrisikos ist umgehend und immer schriftlich und 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 

5.1 Vorgehensweise und Beurteilung: 

Die pädagogischen Fachkräfte haben einen sogenannten „Schutzauftrag“ (§ 8a SGB VIII). Das bedeutet, 
sie müssen einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung immer nachgehen. 

Hat eine Fachkraft einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, muss sie folgende Schritte befolgen: 
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5.1.1 Anhaltspunkte prüfen und dokumentieren.  
Siehe Anhang Checkliste  

 

5.1.2 Gefährdungsrisiko einschätzen 
Nachdem mithilfe der Checkliste die Situation des Kindes ausgiebig erfasst wurde, muss anhand der KiWo 
Skala das Risiko eingeschätzt werden. Diese Einschätzung erfolgt immer im Austausch mit einer insofern 
erfahrenen Fachkraft und der Fachberatung. Je nachdem wie gefährdend die Situation ist, muss 
entsprechend reagiert werden. Darauf kann die KiWo-Skala Aufschluss geben.  

Verschiedene Faktoren, wie z.B. das Alter des Kindes, psychische oder physische Erkrankungen können 
das Gefährdungsrisiko verstärken. Trifft dies zu, muss immer so schnell wie möglich adäquat reagiert 
werden. 

5.1.3 Maßnahmen ergreifen 
Durch die Einschätzung der insoweit erfahrenen Fachkraft wurde eine Gefährdung festgestellt: 

Eltern informieren 

In einem Gespräch, bei welchem die Leitung zwingend mit anwesend ist, werden die Eltern über den 
Verdacht informiert. Auf Wunsch kann auch die Fachberatung oder Geschäftsleitung hinzugezogen 
werden. Hierbei ist die Kooperationsbereitschaft der Eltern für das weitere Vorgehen von enormer 
Bedeutung. Können sie die drohende Gefahr sehen und diese gegebenenfalls abwenden? Besonders zu 
beachten is hierbei, dass die Erziehungsberechtigten nur miteinbezogen werden, wenn dadurch keine 
Verschlimmerung der Gefährdung für das Kind zu erwarten ist. Im Umgang mit den Familien wird 
Empathie und Vorsicht geboten, das gesamte Gespräch wird lückenlos dokumentiert und von allen 
Beteiligten unterzeichnet. 

Jugendamt kontaktieren 

Wenn die Erziehungsberechtigten die kindeswohlgefährdende Situation nicht selbst abwenden können, 
muss umgehend das Jugendamt kontaktiert werden. Ist das Risiko einer Verschlimmerung der Situation für 
das Kind gegeben und die Familie wird nicht informiert erfolgt die Meldung an das Jugendamt direkt. 
Die Meldung erfolgt ausschließlich durch die Geschäftsleitung und immer erst nach Abschätzung durch 
eine insofern erfahrene Fachkraft. 
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6. Prozessabläufe  

6.1 Handlungsleitfaden bei Verdachtsmomenten von Kindeswohlgefährdungen: 

Nachfolgend stellen wir unseren Handlungsleitfaden bei Verdachtsmomenten vor. Dieser ist eine für alle 
Mitarbeiter/innen verpflichtende Orientierungshilfe. die Sicherung dieses Prozesses trägt die jeweilige 
Standortleitung die Verantwortung. 

Besonders wichtig hierbei ist, dass immer jeder einzelne Handlungsschritt dokumentiert wird. Dafür gibt 
es einheitliche Dokumentationsvorlagen, die sicherstellen, dass Situationen, Daten und Zeitpunkte 
festgehalten werden. Außerdem gibt es Gesprächsdokumentationsbögen, die von allen Beteiligten beim 
Gespräch unterzeichnet werden. 

 

1. Wahrnehmung und Beobachtung von Ereignissen und Verdachtsmomenten 

Die beobachtende Person informiert die Gruppenmitarbeiter/innen über den Verdacht bzw. die 
Wahrnehmung und dokumentiert dies. Zeitnah erfolgt das Gespräch mit der Kita Leitung, gegeben falls 
Rücksprache mit dem gesamten Team unter Hinzunahme der gewichtigen Anhaltspunkte.  

 

2. Bestätigung gewichtiger Anhaltspunkte 

Bestätigten sich die Anhaltspunkte durch die ausgefüllte Checkliste wird eine Gefährdungseinschätzung 
durch die KiWo Skala durchgeführt. Dies kann schon in Zusammenarbeit mit der insoweit erfahrenen 
Fachkraft stattfinden. Das Kind muss hierbei anonym bleiben.  

 

3. Gespräch mit den Erziehungsberechtigen, falls möglich 

Um, im besten Fall die Gefährdung abzuwenden, gehen wir mit den Erziehungsberechtigten ins Gespräch. 
Dabei geben wir Hilfestellung oder vermitteln diese. Gemeinsam beschlossene, festgelegte und 
dokumentierte Maßnahmen werden im Anschluss im Team verkündet, insofern diese den pädagogischen 
Alltag betreffen. Anhand der Ausgangslage dieses Gespräches muss entschieden werden, wie der Fall 
begleitet wird. Zeigen sich die Erziehungsberechtigten nicht einsichtig, verweigern die Kooperation und 
Hilfen sowie Unterstützung müssen weitere Schritte eingeleitet werden. Unter Umständen kann dies eine 
Meldung an das Jugendamt bedeuten. Diese Meldung erfolgt durch die Geschäftsleitung in Absprache 
mit der Leitung und der Fachberatung.  

 

Wichtig: 

Wie oben bereits erwähnt kann es durchaus vorkommen, dass für das Kind eine Gefährdung durch das 
Ansprechen der Erziehungsberechtigten nicht ausgeschlossen werden kann. Dann wird, zum Schutz des 
Kindes, kein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten stattfinden, sondern direkt mit der Insofern 
erfahrenen Fachkraft besprochen, ob Gefahr in Vollzug ist und eine Meldung erfolgen soll.  

 

6.2 Handlungsleitfaden bei internen Verdachtsfällen 

 

Interne Verdachtsfälle werden wie folgt unterschieden: 

 

6.2.1 Handlungsablauf bei Verdacht auf Grenzüberschreitungen durch Mitarbeiter/innen 
Wenn ein solcher Verdacht geäußert wird, sind wir verpflichtet diesem direkt nachzugehen. Dabei ist es 
wichtig, dass sich zeitnah besprochen wird, weitere Handlungsschritte eingeleitet werden und 
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situationsgerecht reagiert wird. Dabei ist unwichtig, ob dieser Verdacht durch Außenstehende oder 
innerhalb des Teams geäußert wird. Jede Verdachtsäußerung wird ernst genommen und jeder weitere 
Schritt lückenlos dokumentiert.   

Alle Mitarbeiter/innen bei Kitarino verpflichten sich mit Dienstanritt ein internes Verdachtsmoment 
unverzüglich den Leitungsteams zu melden. Sollte der Verdacht das Leitungsteam betreffen wird dies an 
die Geschäftsleitung gemeldet. 

Nach der unverzüglichen Hinzunahme einer insofern erfahrenen Fachkraft und der gemeinsamen 
Einschätzung werden Sofortmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt. Sollte sich der Verdacht bestätigen 
wird mit allen Beteiligten, unabhängig voneinander ein Gespräch geführt. Wiegen die Vorwürfe 
besonders schwer muss die rechtliche Beratung durch Trägerseite erfolgen, um das weitere Vorgehen 
abzustimmen. Die Konsequenzen können z.B. eine sofortige Freistellung bedeuten. Zusätzlich wird die 
Verwaltung und das Krisenhandbuch herangezogen. 

Situationsabhängig sollte entschieden werden inwieweit und ab wann das pädagogische Team und die 
Elternschaft informiert wird.  

Gemäß dem Fall, dass der Verdacht unbegründet war, muss der/m betroffenen Mitarbeiter/in 
Hilfestellungen in Form von Supervision und Unterstützung seitens des Trägers zuteilwerden, um die 
Geschehnisse aufzuarbeiten. Um den Schutz der/s Mitarbeiter/in zu garantieren muss seitens des Trägers 
offen und klar mit den Eltern kommuniziert werden, um die Zweifel zu beseitigen. Dies kann in Form von 
Elternabenden stattfinden.  

 

6.2.2 Handlungsablauf bei Grenzverletzungen unter Kindern  
Der Übergang von Grenzverletzungen hin zu Übergriffen ist meist fließend und somit nur schwierig 
abzugrenzen. Ein unverzügliches, alters und entwicklungsentsprechendes Einschreiten seitens der 
Mitarbeiter/innen ist daher auch bei geringen Grenzverletzungen unverzichtbar. So wird klar Stellung 
bezogen und eine Eskalation der Situation verhindert.  

Übergriffe können im Alltag auch mal nicht bemerkt werden und werden erst durch die Schilderungen 
anderer oder der Schilderungen des passiven Kindes bekannt. Auch in diesem Fall muss zeitnah, in 
Absprache mit Leitung und Träger reagiert werden. 

Zuwendung zum passiven/betroffenen Kind 

Die Mitarbeiter/innen sind angehalten die Situation zwischen den Kindern sofort zu unterbinden und dem 
betroffenen Kind Trost und Schutz zu spenden. Dabei wird dem betroffenen Kind, in einem ruhigen 
Gespräch mit einer Bezugsperson, verbal signalisiert, dass das Verhalten des übergriffigen Kindes nicht 
korrekt war. Das betroffene Kind steht hierbei im Mittelpunkt. Zu beachten ist, dass dabei über das 
übergriffige Kind niemals abwertend gesprochen wird. Es geht dabei primär um den Schutz des 
betroffenen Kindes, weniger um die Schuldfrage.  

Ein gemeinsames Gespräch mit dem übergriffigen Kind ist zu vermeiden, da die Gefahr besteht, dass 
die Macht Dynamik bestehen bleibt.  

Zuwendung zum aktiven/übergriffigen Kind 

Dem übergriffigen Kind muss ebenfalls in einem ruhigen Gespräch, direkt im Anschluss, die 
Grenzverletzung deutlich gemacht werden, wobei auch hier wieder darauf zu achten ist, das Kind als 
solches nicht abzuwerten, sondern lediglich das Verhalten, welches nicht tolerierbar war, deutlich 
aufzuzeigen und Handlungsschritte für zukünftige Verhaltensweisen/Reaktionen aufzuzeigen.  

Werden diese neu aufgezeigten Verhaltensweisen über längere Zeit erfolgreich umgesetzt ist es wichtig, 
dies dem Kind anerkennend zu verbalisieren, sodass sich dieses Verhaltensmuster festsetzt.  

 

Gespräch mit den unbeteiligten Kindern der Gruppe 
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Je nach eventueller Unruhe in der Gruppe kann es wichtig sein, alle Kinder dazu altersgerecht abzuholen. 
Hierfür muss nicht ins Detail gegangen werden, der Fokus sollte auf dem Fehlverhalten und der klaren 
Grenzsetzung stehen. Die Gruppenregeln und eventuelle Maßnahmen sollten in der Gruppe besprochen 
werden.  

Steuerung des Prozesses durch die Einrichtungsleitung und Träger 

Um die richtigen Maßnahmen einleiten zu können, ist es wichtig, dass die Leitung, sowie auch der Träger 
frühzeitig in die Prozesse miteinbezogen werden.  

Einbeziehen der Eltern 

Die offene und transparente Kommunikation, welche wir bei Kitarino leben, spiegelt sich auch hier wider, 
indem wir zeitnah mit den Erziehungsberechtigten der am Vorfall beteiligten Kinder sprechen. Die 
Wahrung des Datenschutzes ist verpflichtend. Je nach Schwere und Art des Übergriffes empfiehlt es sich, 
aufgrund der zu erwartenden Emotionalität der Eltern, die Leitung mit an den Gesprächen teilhaben zu 
lassen.  

Wünschen die Eltern Hilfestellung bieten wir ihnen diese gerne an und nennen ihnen gegebenenfalls 
Beratungsstellen.  

Wir sprechen bewusst nicht von Tätern und Opfern in diesem Zusammenhang.  

  

Bei Verdacht durch Außenstehende, nicht zur Einrichtung gehörende Personen, greift der Verfahrensplan 
der Schutzvereinbarung nach §8a SGB VIII und §72a SGB VIII. 

Siehe Anhang.         
 
 

7. Pädagogische Grundhaltung und Verhaltenskodex  
Unsere pädagogische Grundhaltung ist durch unser Bild vom Kind geprägt (s. pädagogisches Konzept 
der Kitarino). Dennoch ist es wichtig, dass es festgeschriebene Maßnahmen und Verhaltensregeln gibt, 
die vorgeben, wie wir potenzielle Risiken aufzudecken und zu verhindern versuchen.  

Gefährdungsbeurteilung: 

Anhand der von Kitarino erstellen Risikoanalyse wird einmal im Jahr die Gefährdungsbeurteilung 
erhoben. Diese wird durch die Leitungsteams und dem Sicherheitsbeauftragten durchgeführt. Außgenmerk 
liegt hierbei auf den räumlichen Gegebenheiten, den durch unerkannte Risiken, die von räumlichen 
Gegebenheiten ausgehen, können Grenzverletzungen und/oder Übergriffigkeiten, und Machtmissbrauch 
sowohl durch Mitarbeitende als auch durch Kinder, begünstigt werden.   

Die Auswertung wird gemeinsam im Team besprochen und dient außerdem als Grundlage zur Erarbeitung 
und Evaluation der einrichtungsspezifischen Schutzkonzepte. Die Schutzkonzepte, zu denen auch das 
sexualpädagogische Konzept gehört, sowie der Handlungsvereinbarung nach §8a werden einmal jährlich 
geschult. Dies wird durch Unterschriften dokumentiert. Im Zuge dessen wird auch Raum für eigene 
Unsicherheiten gegeben und die eigene Haltung reflektiert. Es können immer Fachleute von extern 
hinzugezogen werden.  

Personal: 

Häufig kommt es gerade in besonders herausfordernden Situationen, wie zum Beispiel bei 
Personalausfällen, Unzufriedenheit und/oder hoher Arbeitsbelastung zu übergriffigen Verhalten in Form 
von Machtausübung. Um dem entgegenzuwirken, finden mehrmals im Jahr Feedbackgespräche und 
Supervisionen statt. Ziel ist es, die Überforderung oder Belastung rechtzeitig zu erkennen und 
Rahmenbedingungen sowie Handlungsabläufe zu verändern.  
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Bei, durch Ausfall bedingter, personeller Unterbesetzung wird umgehend für Unterstützung durch z.B. 
Mitarbeiter/innen der umliegenden Standorte zu sorgen.  Kann keine gefährdungsfreie Betreuung mehr 
gewährleistet werden, erfolgt eine Meldung durch die Geschäftsleitung an die zuständige Fachaufsicht.  

Pädagogische Qualitätsstandards: 

Durch unsere pädagogischen Qualitätsstandards und die festgeschriebenen Basics der alltäglichen Arbeit 
geben wir Handlungsprozesse vor, die klar definiert sind und an die sich zwingend gehalten werden 
muss. Dies führt, gemeinsam mit dem Tagesablauf zu Struktur und einem sicheren Rahmen, in welchem sich 
die Mitarbeiter/innen bewegen können, sowohl die Mitarbeiter/innen als auch die Kinder nötige Grenzen 
aber auch Freiheiten erleben lässt und somit die Basis für eine vertrauensvolle Umgebung bietet.  

Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mitarbeiter/innen und Kindern  

Die Kinder befinden sich außerdem stets in einem Abhängigkeitsverhältnis gegenüber der/n 
Mitarbeiter/innen weswegen das Gefährdungsrisiko zusätzlich steigt. Gerade die jüngsten von uns 
betreuten Kinder können sich noch nicht verbal äußern, weswegen es besonders wichtig ist, ein besonderes 
Augenmerk auf non verbale Kommunikation zu legen.  Dabei liegt der Fokus auf besonders privaten und 
intimen Aktivitäten im Tagesablauf die häufig in anderen Bereichen/Räumlichkeiten der Kita stattfinden. 

Dies betrifft: 

- die Wickelsituationen sowie die Begleitung zum Toilettengang.  

- die Schlafsituation im Nebenraum/Schlafraum. 

Deswegen gilt: 

Fachfremdes und den Kindern unbekanntes Personal, sowie Hospitanten/Praktikanten, dürfen diese 
Situationen nicht begleiten.  

Die Kinder werden, altersentsprechend gefragt, mit wem sie zum Wickeln gehen wollen, bzw. wer sie auf 
dem Toilettengang begleiten soll, falls noch Hilfestellung durch Mitarbeiter/innen benötigt wird. Kinder, 
die sich sprachlich noch nicht äußern können, werden trotzdem sprachlich darauf vorbereitet.  

Der gesamte Vorgang wird sprachlich begleitet, in Ruhe und mit Bedacht umgesetzt, und die Kinder in 
die Handlung miteinbezogen, um ihnen das Gefühl von Wertschätzung und Sicherheit zu geben.  

Räumlichkeiten: 

Gruppen, Bad und Nebenraumtüren sind nie verschlossen. Die Türen zu den Bädern und Nebenräumen 
haben Glasflächen, die jederzeit Einblick in den dahinter liegenden Raum ermöglichen. Wickeltische sind 
im Bad so angebracht, dass das Kind beim Wickeln durch die wickelnde Person geschützt wird und 
eventuell vorbeilaufende Eltern/Mitarbeiter/innen keinen freien Blick auf den Körper des Kindes haben. 

 Der für alle MitarbeiterInnen festgelegte Verhaltenskodex lässt sich außerdem von den pädagogischen 
Standards aus unserem Konzept und der Verhaltensampel ableiten.  

 

7.1 Verhaltensampel 

Grenzübergriffe: „Dieses Verhalten geht nicht“ 

Dieses Verhalten ist immer falsch und pädagogisch nicht zurechtfertigen. Wichtig ist, dass das Team bei 
Grenzübertritten klar Position bezieht, eine zeitnahe Intervention stattfindet und Wiederholung verhindert 
wird. Die Information der Erziehungsberechtigten ist zwingend notwendig. 

Grenzverletzungen: „Dieses Verhalten ist pädagogisch kritisch und für die Entwicklung nicht förderlich“ 

Grenzverletzungen passieren unabsichtlich und häufig unbewusst. Diese Verhaltensformen sind 
pädagogisch kritisch und für die Entwicklung von Kindern nicht förderlich, jedoch können sie in der Praxis 
passieren 
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Grundwerte: „Dieses Verhalten ist pädagogisch richtig“ 

Dieses Verhalten ist pädagogisch richtig, muss den Kindern aber nicht immer gefallen, es findet auch zum 
Schutz der Kinder statt. 

 

 

Grundwerte Grenzverletzungen  körperliche Grenzübergriffe 

Grundwerte 

▪ Wertschätzung, 
Ehrlichkeit, Authentizität, 

▪ Transparenz, Fairness, 
Unvoreingenommenheit, 
Gerechtigkeit, 
Begeisterungsfähigkeit, 
Selbstreflexion 
 

Grenzen setzen 

▪ konsequent sein (und 
dabei immer: 
Konsequenzen 

▪ verständlich machen!), 
Grenzen aufzeigen, 
Regeln einhalten, 
Tagesstruktur einhalten 
 

Bestärken 

▪ loben, Kinder und Eltern 
wertschätzen, 

▪ aufmerksam zuhören, 
vermitteln 
 

Positive Grundhaltung 

▪ positives Menschenbild, 
Flexibilität, fröhlich / 

▪ freundlich / 
ausgeglichen sein, nichts 
persönlich 

▪ nehmen, auf Augenhöhe 
der Kinder gehen, 

▪ ressourcenorientiert 
arbeiten, verlässliche 

▪ Strukturen, 
begeisterungsfähig sein 
 

Anleiten und Lehren 

Grenzverletzungen im 
Kommunikationsverhalten 

▪ nicht ausreden lassen, 
negative Seiten eines 
Kindes 

▪ hervorheben, 
rumschreien, 
anschnauzen, 

▪ rumkommandieren, 
auslachen, ironische 
Sprüche 
 

Grenzverletzungen der 
Privat- / Intimsphäre 

▪ Intimität des 
Toilettengangs nicht 
wahren, ungefragt 

▪ an der Windel riechen 
 

Grenzverletzungen im 
Beziehungsverhalten 

▪ sich nicht an 
Verabredungen halten, 
lügen, Wut an 

▪ Kindern auslassen, 
weitermachen, wenn ein 
Kind 

▪ „Stopp“ sagt, Regeln 
willkürlich ändern, sich 
immer 

▪ wieder nur mit 
bestimmten Kindern 
zurückziehen 
 

Pädagogisches 
Fehlverhalten 

▪ Kinder überfordern / 
unterfordern, 
zögerliches / 

Körperliche Grenzübertritte 

▪ Schütteln, schlagen, 
schubsen, fixieren, 

▪ ungefragt auf den 
Schoss nehmen, 
verletzen, 

▪ kneifen, am Arm zerren 
 

sexuelle  
Grenzübertritte 

▪ Intimbereich berühren 

▪ nicht-altersgerechter 
Körperkontakt 

▪ Kinder küssen 
 

psychische Grenzübertritte 

▪ Angst machen, 
bedrohen, erpressen, 
vorführen / 

▪ bloßstellen, lächerlich 
machen, beleidigen, 

▪ einsperren, 
diskriminieren, 
ausschließen, ignorieren, 

▪ abwertend über Kinder 
oder Familie reden 
 

Verletzung der Privat- / 
Intimsphäre 

▪ ungewolltes Umziehen 
vor allen, ausschließlich 
offene 

▪ Toilettentüren, Fotos ins 
Internet stellen 
 

Pädagogisches 
Fehlverhalten 
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▪ altersgerechte 
Aufklärung leisten, 
gemeinsam 

 

 

▪ spielen, vorlesen, 
erklären, Fragen 
ausführlich 

▪ beantworten 
 

Hilfe zur Selbsthilfe 

▪ altersgerechte Anleitung 
und Unterstützung 

▪ (An- und Ausziehen, 
Körperpflege, Essen, 

▪ Toilettengang), Impulse 
geben 
 

Emotionale Nähe 

▪ verständnisvoll sein, 
trösten, in den Arm 
nehmen 

▪ (wenn gewollt), 
Gefühlen Raum geben, 
Trauer 

▪ zulassen, professionelle 
Distanz reflektieren 

 

▪ unsicheres Handeln, 
ständiges Loben und 
Belohnen, 

 

 

▪ Regellosigkeit, 
autoritäres Auftreten 

▪ Strafen, bewusste 
Verletzung der 
Aufsichtspflicht, 

 

 

 

▪ Filme mit 
grenzverletzenden 
Inhalten zeigen 

 

Die Verhaltensampel wird regelmäßig im Team diskutiert und evaluiert.  
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8. Beschwerdemanagement  
Rechtliche Grundlage: Das Beteiligungsrecht von Kindern und deren Eltern in der Kita beruht im 
Wesentlichen auf drei Säulen, die das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) definiert: 

Partizipation: Kinder sollen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen Entscheidungen, die sie 
persönlich betreffen, beteiligt werden. Dieses prinzipielle Recht ist in Artikel 12 der UN-Kindercharta 
sowie § 8 SGB VIII verankert. Zur frühen Demokratiebildung ist Partizipation im pädagogischen Konzept 
der Kita unverzichtbar. Die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und sich für ihre Interessen 
einzusetzen. 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft: Eltern tragen die vorrangige Verantwortung für die Erziehung 
ihres Kindes. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen und ergänzen die Förderung der Kinder. Die 
Umsetzung von Beteiligungsverfahren für Kinder setzt somit die Beteiligung von Eltern Gemäß § 22a SGB 
VIII sind Kitas verpflichtet, zum Wohl des Kindes mit den Erziehungsberechtigten zusammenzuarbeiten 
und sie am Kita-Geschehen zu beteiligen. Dazu gehört, dass Eltern sich stellvertretend für ihre Kinder 
beschweren können. 

Kinderschutz: Mit dem erklärten Ziel, den aktiven Kinderschutz zu verbessern, gibt es seit Anfang 2012 
das Bundeskinderschutzgesetz. Demnach erhalten Kitas nur dann eine Betriebserlaubnis, wenn unter 
anderem gewährleistet ist, dass zur Sicherung der Rechte von Kindern „in der Einrichtung geeignete 
Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
Anwendung finden.“ Dies ist in § 45 SGB VIII festgeschrieben. 

Das Aktive Zuhören (durch pädagogische Fachkräfte und Eltern) ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit. Aktives Zuhören ist mehr als eine Technik; es ist eher eine Haltung und bedeutet, 
sich in sein Gegenüber einzufühlen und das Gesagte mit eigenen Worten zu spiegeln. Aktives Zuhören 
bewirkt, dass sich ein Gesprächspartner verstanden fühlt. Damit wird er sich auch besser auf das 
Gegenüber einlassen können. 

Für uns bedeutet das, dem Kind zuzuhören und Ihm die gesamte Aufmerksamkeit zu schenken. Wir nehmen 
seine Anliegen ernst und wahr, zeigen ihm, dass seine Sicht der Dinge wichtig ist, und geben ihm das 
Gefühl, gehört zu werden. Ein weiterer Baustein ist die offene Beschwerdekultur. Hierbei nehmen wir eine 
Vorbildfunktion ein, indem wir das Kind an Problem- und Konfliktlöseprozessen teilhaben lassen und einen 
konstruktiven Umgang mit Kritik vorleben. Eine Methode ist das Beschwerdeprotokoll. Dabei werden die 
Beschwerden sowie die Kritik der Kinder aufgeschrieben, im Team reflektiert und mit den Kindern 
besprochen. Unser Bild vom Kind steht auch beim Beschwerdemanagement stets im Vordergrund. 

 

Diese Ziele verfolgen wir: 

- Die Kinder gestalten ihren Alltag aktiv mit. 

- Die Kinder können ihre Meinung, angstfrei, äußern. 

- Die Kinder wissen, dass Fehler menschlich und wichtig sind. 

- Die Kinder nehmen ihre eigenen Bedürfnisse und Emotionen bewusst wahr und bringen diese 
zum Ausdruck. 

- Die Kinder übernehmen aktiv Verantwortung bei der Lösungsfindung. 

- Die Kinder sind dialog- und kompromissfähig. 

- Die Eltern stehen im offenen Austausch mit den pädagogischen Fachkräften. 
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Echte Teilhabe setzt voraus, dass alle Beteiligten die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Hierfür gibt es 
unterschiedliche Vorgehensweisen, die wir in unseren Kitas leben und ermöglichen. Ziel ist es, ein möglichst 
breites Feedback zu erhalten und einen Umgang miteinander zu schaffen, der von offener Kommunikation 
und Wertschätzung geprägt ist. 

 

8.1 Beschwerdemanagement für Kinder 

Sowohl die Mitarbeiter/innen als auch die Erziehungsberechtigten müssen lernen, die Bedürfnisse der 
Kinder Anhand von Äußerungen wahrzunehmen, selbst wenn diese nur durch Laute oder non-verbal, wie 
durch Verhaltensweisen geäußert werden können. Denn umso jünger die von uns betreuten Kindern sind, 
desto schwieriger ist es sie aktiv teilhaben zu lassen und die Bedürfnisse zu erkennen.  

Projektarbeit: 

Gemeinsam mit den Kindern setzen wir regelmäßige Projekte zu den Themen Weltkindertag und den 
UN-Kinderrechten um. Wichtig ist uns hierbei, den Kindern schon früh zu vermitteln, dass sie ebenfalls 
Rechte haben, sie gehört werden und wir Wert auf ihre Meinung legen.  

Außerdem legen wir großen Wert darauf, dass die in der Kita stattfinden Projekte nach den Interessen 
der Kinder ausgewählt werden und sie maßgeblich an der Planung und Umsetzung beteiligt sind. 

Beschwerdebriefkasten: 

In unseren Betreuungseinrichtungen haben die Kinder die Möglichkeit die eigens für die Gruppen 
angeschafften Beschwerdebriefkästen zu nutzen. Diese stehen an, den Kindern kommunizierten, Orten in 
den jeweiligen Räumen und es liegt Papier bereit. Je nach Alter der Kinder sind die Papiere mit den 
einzelnen Geschehnissen im Tagesablauf bildlich bedruckt, darunter sind Smileys für die jeweilige 
Aktivität, die die Kinder ausmalen können. Sie dürfen selbst entscheiden, ob sie das anonym machen 
wollen oder mit einer/m Mitarbeiter/in. Aktiv bieten wir diese Bögen regelmäßig in Kinderkonferenzen 
oder dem Morgenkreis an.  

Abstimmung Essen: 

Nach jedem Mittagessen werden die Kinder gefragt, ob es ihnen geschmeckt hat und dies notiert, um es 
zukünftig für die Speiseplan Zusammenstellung zu berücksichtigen. Bei den jüngeren Kindern achten wir 
dabei auf die nonverbalen Zeichen, haben sie gut gegessen oder eher weniger?  

Morgenkreis: 

Jeden Tag findet der Morgenkreis als gemeinsamer Start in den Tag statt. Hierbei finden Gefühlsrunden 
statt und den Kindern wird die Möglichkeit gegeben auszusprechen, was sie gut oder weniger gut finden. 
Und was sie sich wünschen.  

Kinderkonferenzen: 

Einmal im Monat oder anlassbezogen finden in jeder Gruppe Kinderkonferenzen zu bestimmten Themen 
statt. Diese werden auch dazu genutzt gemeinsam mit den Kindern zu reflektieren, was ihnen gut gefällt 
und was weniger. Hier werden auch die ,,Beschwerden‘‘ aus dem Briefkasten, sowie die Anmerkungen 
aus den Gefühlsrunden aufgegriffen und besprochen. Wichtig ist uns hierbei, dass kein Kind gezwungen 
wird sich zu äußern und wir kein Kind diffamieren. 

Die Kinderkonferenzen können auch in der Großgruppe, also alle Kinder gemeinsam, stattfinden. Hierbei 
ist besonders darauf zu achten, dass die Bedürfnisse der Kleinen Kinder geachtet werden und diese 
aufgrund der verbalen Möglichkeiten nicht untergehen.  

Kinderbefragung: 

Einmal im Jahr wird eine Kinderbefragung durchgeführt. Diese darf jedes Kind mit einer/m Mitarbeiter/in 
nach Wahl ausfüllen. Es werden bestimmte Fragen, kindgerecht, zu Räumen, Abläufen etc. gestellt und 
die Kinder dürfen die Ihnen bekannten Smileys ausmalen, bzw. darauf deuten. Bei den noch jüngeren 
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Kindern reflektieren wir die Räume und Abläufe und das Verbesserungspotenzial stark durch das 
Beobachten und Reflexion und nutzen hierzu die Marte Meo Methode der videobasierten Analyse. 

 

 

8.2 Beschwerdemanagement Eltern  

In der Bildung,- und Betreuungspartnerschaft zwischen Familie und Kita, tragen die Eltern die vorrangige 
Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder, die pädagogischen Mitarbeiter/innen unterstützen Eltern 
und ergänzen die Förderung. Kitarino versteht sich als familienergänzend.  

Durch die offene und wertschätzende Kommunikation in all unseren Kitarino Betreuungseinrichtungen, 
legen wir den Grundstein für die Beteiligung und Mitwirkung der Eltern. Um unsere hohe pädagogische 
Qualität zu halten, muss auch konstruktive Kritik geäußert werden dürfen. Damit das gelingt haben wir 
unterschiedliche Wege für das Beschwerdemanagement. 

Elternbefragung: 

Mindestens einmal im Jahr führen wir eine Elternbefragung durch. Diese beinhaltet z.B. Fragen zu den 
Räumen, der Ausstattung, der Verpflegung und dem pädagogischen Tagesgeschehen. Diese Befragung 
findet anonym statt, sodass eine ehrliche Rückmeldung erfolgt und keine Rückschlüsse gezogen werden 
können. Die Auswertung wird mit der Geschäftsleitung besprochen und Handlungsschritte und Ziele 
festgelegt. Die Elternschaft wird darüber, über die Kita App, informiert.  

Elternbeirat: 

Einmal im Jahr, zum Kita Jahres Beginn, wird im Anschluss an den Elternabend der Elternbeirat für jeden 
Standort gewählt. Der Elternbeirat versteht sich als Bindeglied zwischen Eltern und Kita und fungiert als 
Sprachrohr beider Seiten. Der Elternbeirat ist verpflichtet die Wünsche und Sorgen der Eltern ernst zu 
nehmen und diesen anlassentsprechend nachzugehen. Den Eltern wird nach der Wahl über die Kita App 
und über Aushänge in Form von Steckbriefen der Elternbeirat vorgestellt.  

Elternbriefkasten 

In jeder Kitarino Kita befindet sich, für die Eltern gut sichtbar, ein Briefkasten, zu welchem nur der 
Elternbeirat einen Schlüssel hat. Hier können die Eltern Anregungen/Beschwerden schriftlich einwerfen. 
Der Elternbeirat reagiert dann entsprechend.  

Eltern App 

Die Elternapp kann auch dazu dienen, die niederschwellige Erreichbarkeit der Leitung und der 
Mitarbeiter/innen zu gewährleisten. Die Eltern können direkt über eine Chat Funktion, für andere nicht 
sichtbar, kommunizieren.  

Offene Tür der Leitung 

Die Leitungsbüros sind an all unseren Standorten so gelegen, dass die Eltern daran vorbeikommen und 
sehen, wann die Leitung da ist. Ebenso stehen die Büro Türen, außer bei Gesprächen, offen um die 
gewünschte offene Kommunikationsbereitschaft stets zu signalisieren. Auf Wunsch kann nach Absprache 
auch immer um ein Gespräch gebeten werden. Diesem Wunsch wird zügig nachgekommen. 

Bring und Abholgespräche 

Die Bring und Abholgespräche können in geeignetem Maße auch genutzt werden um Anregungen und 
Wünsche, gegebenenfalls Kritik anzubringen. Hierbei ist uns aber besonders wichtig, dass sensible, intime 
und datenschutzrelevante Themen in einem persönlichen Gespräch außerhalb der Bring und Abholzeit 
stattfinden. Die Mitarbeiter/innen werden dem Wunsch nach einem Gespräch gerne nachkommen und 
dieses zeitnah einrichten.  
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8.3 Beschwerdemanagement Team  

Einmal im Jahr findet Mitarbeiterbefragung statt, in der wir die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen in 
den Kitas abfragen. Diese ist ebenfalls anonymisiert. Hierbei spielen die Rahmenbedingungen, die 
Ausstattung und die Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten eine große Rolle. Diese Mitarbeiterbefragung 
wird von der Geschäftsleitung ausgewertet und mit der Kita-Leitung und dem Team besprochen. Ziel ist 
es, Kritik nicht als Bewertung, sondern als Anregung zu verstehen und sie als Chance zu nutzen, sich stetig 
zu verbessern. 

Die MitarbeiterInnen haben die Möglichkeit, regelmäßige Feedbackgespräche mit ihrer Leitung 
wahrzunehmen und Wünsche/Anregungen und Kritik im geeigneten Rahmen zu äußern. Uns ist es ein 
großes Anliegen, in den Kitas ein Klima zu schaffen, das von Wertschätzung und wohlwollender Haltung 
geprägt ist. Dazu gehört es eben auch, sich gegenseitig sagen zu können, wenn etwas unstimmig ist.  

In jährlichen Mitarbeitergesprächen nimmt sich die Kita-Leitung 1-1,5 Stunden Zeit, um das letzte Jahr 
und die bisherige Zusammenarbeit Revue passieren zu lassen. Hierbei darf sich der/die Mitarbeiter/in 
in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern selbst einschätzen und erhält von der Kita-Leitung fachliches 
Feedback. Gemeinsam werden Zielvereinbarungen getroffen. Das Gespräch wird schriftlich festgehalten 
und dokumentiert.  

Auch im Alltag hat die Kita-Leitung nach Möglichkeit immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter/innen und 
nimmt Anliegen stets ernst. Die Kita-Leitungen in unseren Kitas sind zu 100% freigestellt und keiner festen 
Gruppe zugeordnet. Damit soll gewährleistet werden, dass sie im Alltag in den unterschiedlichen Gruppen 
tätig sein können und so nah am Geschehen sind. Sie kennen alle Kinder und Situationen in den Gruppen. 
So ermöglichen wir eine gute Zusammenarbeit und die Kita-Leitung hat Einblick in Gruppengefüge und 
mögliche schwierige Situationen. 

 

9. Präventiver Kinderschutz 

9.1 Durch unsere pädagogische Arbeit und Haltung 

Die Prävention ist eine grundlegende pädagogische Haltung mit einem dauerhaften Auftrag. Dies muss 
sich auch in der pädagogischen Konzeption wiederfinden, da diese ein wichtiger Baustein für gelingende 
Prävention ist. Die Haltung muss im Alltag auch gelebt werden. Teilhabe und Ko-Konstruktion sind ein 
wichtiger Bestandteil. Denn nur wer seine Rechte kennt, kann dafür einstehen. Und erst wenn ich mich 
angemessen an Prozessen beteiligen kann und gehört werde, fühle ich mich Selbstwirksam. Durch Schutz, 
Förderung und Beteiligung aller Kinder kann präventiver Schutz in der Kita gelingen. 

9.2 Durch Fortbildungen  

Um die Sensibilität der MitarbeiterInnen zu steigern, ist es unerlässlich die Teams regelmäßig zu schulen.  

Durch die Kooperationen und Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Beratungsstellen wie z.B. der 
Caritas und dem Kinderschutzbund wird das gesamte Team regelmäßig zu Themen wie 
Grenzverletzungen und sexuellen Missbrauch sensibilisiert und geschult. 

Das Kinderschutzkonzept, der Verfahrensplan nach §8a und das Sexualpädagogische Konzept werden 
einmal im Jahr an einem Klausurtag geschult und die Verhaltensampel evaluiert und angepasst  

9.3 Durch die Auswahl und Einstellung neuer MitarbeiterInnen 

Bereits im Bewerberverfahren legen wir großen Wert auf vollständige und aussagekräftige 
Bewerbungsunterlagen. Lebensläufe, Zeugnisse und Arbeitszeugnisse geben einen ersten Eindruck über 
die sich zu bewerbende Person.  



 

 
23 

 

Im ersten Kennenlerngespräch, noch vor der Hospitation, finden wir im Gespräch durch gezielte 
Fragestellungen heraus, welches Bild vom Kind der/die BewerberIn hat und mit welcher pädagogischen 
Grundhaltung diese(r) handelt.  

Bevor eine Hospitation stattfindet, muss der/die BewerberIn eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben 
und wird von der Kita-Leitung darüber informiert, welche Tätigkeiten er/sie an diesem Tag ausfüllen darf 
und welche nicht.  

Grundsätzlich gilt für alle unsere Kitas, dass Hospitanten keine Wickel- und/oder Toilettensituationen und 
auch keine Schlafsituationen begleiten. Ebenso halten sie sich niemals mit Kindern allein in einem Raum 
auf. Die Eltern werden im Vorfeld über die stattfindende Hospitation informiert.  

Im Anschluss an die Hospitation findet ein Gespräch zwischen der Leitung und dem Hospitanten statt, in 
dem folgende Fragen besprochen werden: 

 

▪ Wie hat es ihm gefallen?  

▪ Welchen Eindruck hat er? 

▪ Könnte er sich eine Zusammenarbeit vorstellen? 

 

Gemeinsam mit dem Team bzw. den MitarbeiterInnen in dessen Gruppe der/die BewerberIn hospitiert 
hat, wird reflektiert und nach dem Mehraugenprinzip entschieden, ob eine Zusammenarbeit möglich bzw. 
vorstellbar ist. Dies wird der Personalabteilung dann mitgeteilt.  

 

Kommt es zu einer Einstellung, muss der/die neue MitarbeiterIn vor Dienstantritt ein erweitertes 
Führungszeugnis nach § 30 a Abs. 1 BZRG vorlegen. Dieses wird für alle MitarbeiterInnen spätestens alle 
drei erneuert. Die Verantwortlichkeit liegt bei der Kita-Leitung.  

Ebenfalls wird zur Einstellung vorausgesetzt das der/die MitarbeiterIn einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder 
vorweisen kann, der nicht älter als zwei Jahre ist. Dieser muss alle zwei Jahre erneuert werden.  

Nach Einstellung werden die MitarbeiterInnen am ersten Tag ihrer Tätigkeit von der Kita-Leitung zum 
Kinderschutzkonzept und unserer pädagogischen Grundhaltung geschult und eingewiesen und 
unterzeichnen die Teilnahme und das Einverständnis.  

Erst nach einer Kennenlernphase von mehreren Wochen, mindestens jedoch vier Wochen, dürfen neue 
MitarbeiterInnen die Kinder wickeln und beim Toilettengang begleiten. Hierbei wird großer Wert 
daraufgelegt, dass die Kinder damit auch einverstanden sind. Es findet eine enge Begleitung und 
Einarbeitung durch die Kita-Leitung und eine/m Mitarbeiter/in in der Einrichtung statt. Als Leitfaden und 
zur Hilfestellung bekommen neue MitarbeiterInnen die pädagogischen Qualitätsstandards von Kitarino 
ausgehändigt. In diesem sind Prozessabläufe, aber auch unsere pädagogischen Grundwerte formuliert 
und als zwingend handlungsweisend zu verstehen.  

 

9.4 Durch Transparenz und Kommunikation  

Die Haltung der PädagogInnen und die Maßnahmen/Verfahren zum Kinderschutz werden den Eltern 
durch die Hauskonzeption erläutert. Bereits im Aufnahmegespräch gehen wir mit den 
Erziehungsberechtigten die Grundthemen unseres Hauskonzeptes durch und besprechen die hausinternen 
Regeln.  

Hol- und Bring-Gespräche 

Der Austausch zwischen Eltern und pädagogischen Mitarbeiter:innen beim Bringen und Holen der Kinder, 
in Form von Tür- und Angelgesprächen, in der Kita ist in der Tat ein wichtiger Bestandteil des Tagesablaufs 
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und bietet die Möglichkeit, kurz über die Tagesform des Kindes, besondere Erlebnisse oder Ereignisse in 
der Kita zu sprechen. Diese kurzen Gespräche ermöglichen es den pädagogischen Mitarbeiter:innen, sich 
ein Bild von der aktuellen Verfassung des Kindes zu machen und gegebenenfalls auf spezifische 
Bedürfnisse oder Ereignisse des Tages einzugehen. 

Für die Eltern ist dieser Austausch ebenfalls wertvoll, da sie dadurch Einblicke in die Erlebnisse und 
Aktivitäten ihres Kindes in der Kita erhalten können. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weitere 
Informationen zu erhalten und sich über den Tagesverlauf auszutauschen. Dieser Dialog zwischen Eltern 
und pädagogischen Mitarbeiter:innen unterstützt eine enge Zusammenarbeit und trägt dazu bei, dass 
das Kind sich gut aufgehoben und verstanden fühlt.  

Die kurzen Abstimmungsgespräche beim Bringen und Holen der Kinder schaffen somit eine Grundlage 
für einen positiven Start in den Tag und Nachmittag und fördern den Informationsaustausch zwischen 
Eltern und pädagogischen Mitarbeiter:innen. 

Entwicklungsgespräche  

Bei Kitarino führen die pädagogischen Mitarbeiter:innen mindestens einmal jährlich 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Diese Gespräche dienen dazu, den Entwicklungs- und Bildungsstand 
des Kindes zu besprechen und gemeinsam mit den Eltern weiterführende Ziele für die Bildung und 
Entwicklung des Kindes zu erarbeiten. Dabei werden auch die individuellen Methoden und Ansätze zur 
Erreichung dieser Ziele abgestimmt. Der Fokus liegt auf den Ressourcen eines jeden Kindes. 

Neben den regelmäßigen Entwicklungsgesprächen stehen die pädagogischen Mitarbeiter:innen von 
Kitarino jederzeit für Gespräche und den Informationsaustausch mit den Eltern zur Verfügung. Es ist uns 
wichtig, eine offene und vertrauensvolle Kommunikation mit den Eltern aufrechtzuerhalten, um eine 
umfassende Unterstützung des Kindes zu gewährleisten. Eltern können bei Bedarf jederzeit Fragen stellen, 
Anliegen besprechen oder Informationen über den Entwicklungsstand ihres Kindes erhalten. Eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit und enge Kooperation zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften 
ist für uns von großer Bedeutung. 

Elternbriefe 

In regelmäßigen Abständen oder zu besonderen Anlässen informiert die Kita-Leitung die Eltern in einem 
Elternbrief. Dieser beinhaltet aktuelle Informationen, mögliche Veränderungen in der Kita und er erinnert 
an bevorstehende Termine, wie zum Beispiel Schließtage und/oder Ausflüge/Projekte. Dieser wird über 
die Eltern-App verschickt und in der Einrichtung an der Informationswand ausgehangen. 

Nemborn Eltern App 

In allen Kitas von Kitarino findet die gesamte Kommunikation mit den Eltern (außerhalb der Kita-
Räumlichkeiten) über eine eigenen Kita-App statt. Die Plattform dafür heißt Nemborn. Sie ermöglicht eine 
unkomplizierte Kommunikation zwischen pädagogischen Fachkräften, Eltern und dem Träger. Und sie lässt 
Eltern mehr an der Entwicklung ihrer Kinder in der Kita teilhaben. Für den Praxiseinsatz in der Kita bietet 
Nemborn verschiedene Apps, die das Zusammenwirken von Kindern, Eltern, Fachkräften und Trägern auf 
einer digitalen Plattform ermöglichen.  

 Austausch im Team: 

In unseren Kitarino Standorten finden regelmäßige Teamsitzungen in unterschiedlichster Konstellation 
statt. Dabei setzen sich die Tagesordnungspunkte aus den Themen der Kita Leitungsteams und der der 
pädagogischen MitarbeiterInnen zusammen.  Dabei besteht für die pädagogischen MitarbeiterInnen 
besteht hierbei die Möglichkeit ihre Interessen und Anliegen zu diskutieren und sich auszutauschen. 
Fallbesprechungen sowie pädagogische Themen aber auch organisatorische Punkte neben dabei den 
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Schwerpunkt ein. Sollte sich ein/eine MitarbeiterIn in der großen Runde nicht trauen, einen Verdacht zu 
äußern, steht ihm/ihr der anonymisierte Weg über eine Vertrauensperson, z.B. die Fachberatung, zur 
Verfügung und die Verdachts Äußerung wird an den Träger weitergeleitet. 

Hinweisgeberschutz: 

Wir bei Kitarino legen großen Wert auf Integrität und Transparenz, und streben stets danach, eine 
vertrauensvolle Arbeitsumgebung zu schaffen. 

Unsere oberste Priorität ist es daher, eine Atmosphäre der Sicherheit zu fördern, in der sich jede:r 
Einzelne:r wohl fühlt – und sich bewusst ist, in einer ethisch verantwortungsvollen Organisation zu arbeiten. 

Zur weiteren Stärkung dieser Werte haben wir ein internes Hinweisgebersystem implementiert, das dazu 
dient, mögliche Unregelmäßigkeiten aufzudecken und effektiv zu bearbeiten. Dabei garantieren wir, das 
jedem Hinweis, auch anonymer Natur, nachgegangen wird. 

 

10. Risikoanalyse bezogen auf  

10.1 Räumlichkeiten 

Die Aufteilung einzelner Räume und Bereiche in Zonen unterschiedlicher Intimität hat sich in Bezug auf die 
aktive Auseinandersetzung und somit zum Schutz der Kinder bewährt. Für die unterschiedlichen Zonen 
gelten verschiedene Regeln, die nachfolgend aufgeführt sind.  

Zonen ohne Intimität 

Flure, Eingangsbereiche, Außengelände 

In diesen Bereichen sind die Kinder immer angezogen, da sich hier Erziehungsberechtigte und/oder Dritte 
aufhalten können und das Außengelände unter Umständen einzusehen ist. Ein Umziehen von z.B. nasser 
Wäsche findet hier nicht statt. Im Garten haben die Kinder – auch beim Planschen – mindestens ein 
Höschen an. Die Kinder werden niemals entkleidet fotografiert.  

Zonen mit geringer Intimität 

Gruppen und Funktionsräume, sowie die Turnhalle bzw. der Bewegungsraum sind MitarbeiterInnen 
zugänglich. Erziehungsberechtigte betreten diese nur in Ausnahmefällen und/oder während der 
Eingewöhnung. Müssen sich externe Dritte, wie z.B. Handwerker, in diesen Räumen aufhalten, sind sie mit 
den Kindern niemals allein und haben sich zwingend zuvor angekündigt. 

Zonen mit mittlerer Intimität 

Schlaf- und Ruheräume sind Bereiche, in denen Kinder den Raum für Körperentdeckungen in 
angemessenen Rahmen nutzen können. Erziehungsberechtigte und Dritte haben zu diesen Räumen keinen 
Zugang. Holen Eltern ihre Kinder zu dem Zeitpunkt ab, werden die Mitarbeiter/innen informiert und sind 
dabei. Bei Reparaturen oder Arbeiten, und somit der Anwesenheit von Dritten, sind die Räume für die 
Kinder nicht zugänglich. 

Zonen höchster Intimität 

Hierzu zählen in der Kita die Wickel- und Toilettenbereiche. Da die Kinder hier ganz oder teilweise 
entkleidet sind, sind diese Räume besonders geschützt. In einem gewissen Alter setzt auch das 
Schamgefühl ein, welches den Kindern selbstverständlich ach zugesprochen werden muss.  

Eltern und andere Dritte haben keinen Zutritt zu den Bädern, außer sie wickeln und/oder begleiten ihr 
eigenes Kind. Dabei ist aber besonders darauf zu achten, dass die Bäder dann frei sind und sich keine 
fremden Kinder darin befinden. Sollte ein/eine Mitarbeiter/in gerade ein Kind wickeln, muss das 
Elternteil mit seinem Kind draußen warten, bis das Bad frei wird.  

Dritte und Eltern benutzen für ihre eigenen Bedürfnisse nur die ausgewiesenen Gästetoiletten.  
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Öffentliche Räume  

Während des Aufenthalts von Kindern im öffentlichen Raum, beispielsweise auf Spielplätzen, und in Parks, 
sind alle Kinder immer angemessen bekleidet. 

 

 

10.2 Externe Personen  

Personen, die sich als externe Dritte bei uns in den Kitas aufhalten, z.B. Handwerker, werden nur 
angekündigt in die Einrichtung gelassen. Sie müssen sich stets ausweisen und ein Besucherformular 
ausfüllen. Das gesamte Team wir über den Aufenthalt im Vorfeld informiert und die Kinder sind nicht 
unbeaufsichtigt mit Fremden in einem Raum.  

Durch die Zugangskontrolle gewährleisten wir, dass hausfremde Personen keinen Zugang haben und erst 
nach vorheriger Überprüfung hereingelassen werden. Die Eltern, aber auch unsere PädagogInnen, 
werden darin geschult, Ihnen unbekannte Personen anzusprechen und gegebenenfalls der Einrichtung zu 
verweisen. Die Eltern dürfen und sollen ihnen unbekannte Personen direkt ansprechen und die Kita-Leitung 
informieren.  

Wenn Hospitationen oder Prüfungen durch Lehrer stattfinden, wird dies den Eltern im Vorfeld, über unsere 
Kita App mitgeteilt. HospitantInnen und PraktikantInnen müssen im Vorfeld eine 
Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und werden darüber aufgeklärt, welche Situationen sie im 
Alltag der Kinder begleiten dürfen und welche nicht. Sie sind mit den Kindern nicht allein.  

Unsere MitarbeiterInnen tragen außerdem täglich ihre Dienstkleidung, durch die sie eindeutig der 
Einrichtung zugeordnet werden können und die Eltern wissen, wen sie ansprechen können. 

 

 

11. Netzwerk und Kooperationen  
Durch die hohe Verantwortung zur Sicherung und Umsetzung des Schutzauftrages, ist eine umfassende 
Netzwerkkooperation von erheblichem Vorteil. Dadurch können wir bei Unsicherheiten und 
Verdachtsfällen auf insoweit erfahrene Fachkräfte der Beratungsstellen, und andere Fachdienste 
zugreifen.  

Als weiterer wichtiger Bestandteil der Kooperation fungieren das Jugendamt, das LVR und die 
Bezirkssozialarbeit der Stadtteile. Somit können wir eine umfassende Hilfestellung und Beratung für uns, 
aber auch für die Familien gewährleisten.  

Zusätzlich kooperieren wir mit Frühförderstellen und sind im engen Austausch bei der Begleitung und 
Unterstützung von Familien und ihren Kindern. 
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